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Sche   

 

 
 
 
 
 
Sämtliche 15 Mitglieder waren ordnungsgemäß eingeladen. 
 
Vorsitzender war:  1. Bgm. Christian Graf 
Schriftführer war:  Lukas Wieczorek 
 

Anwesend waren: 

Bernhard Birgmeier, Jonas Mirbeth, Fabian Boßle, Andreas Spangler, Christian Paulus, Albert Vogl, Thomas Münchsmeier, Markus Bogner, Karin 

Dechant, Volker Kotzbauer, Simon Koller, Leonhard Böhm, Stefan Spandl 

 

Außerdem war anwesend: Ingenieurbüro Wöhrmann - Herr Reich, 12 Besucher 

 

Entschuldigt abwesend war: Christina Vogl 

 

Unentschuldigt abwesend waren:  

 

Beschlussfähigkeit war gegeben. 

 

 

 

Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung Nr. 33 des Marktgemeinderates Hohenfels am 14. März 2023 in Hohenfels um 19:00 Uhr im Rathaus 
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TOP Thema Sachverhaltsdarstellung Abst. Erg. 
   

Gegen die Tagesordnung und das Protokoll vom 14.02.2023 wurden keine Einwände 
erhoben, beides gilt als genehmigt. 
 

 
14 gegen 0 
Stimmen 

 

1 

 

Bauangelegenheiten 

 
1.1 Anbau und energetische Sanierung des Einfamilienwohnhauses mit 

Einliegerwohnung mit Einliegerwohnung in der Dr.- Ernst- Weidinger- Straße 
 

Bauvorhaben: Anbau und energetische Sanierung eines Einfamilienhauses  
                                mit Einliegerwohnung   
Antragsteller:            Ludwig Holzner, Am Gmaisberg 17, 92366 Hohenfels 
Bauort:            Dr.-Ernst-Weidinger-Str. 4, 92366 Hohenfels 
Gemarkung/Fl.-Nr.: Hohenfels/Fl.-Nr. 21    
 
Antragsbeschreibung: 
Zu der genannten Flurnummer liegt bereits ein genehmigter Antrag hinsichtlich der 
Aufstockung eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung im KG vor. Dieser wurde mit 
Bescheid vom 27.01.2023 durch das Landratsamt Neumarkt i. d. OPf. genehmigt. 
 
Der Antragsteller beabsichtigt nun anstatt einer Aufstockung einen Anbau sowie eine 
energetische Sanierung des Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung durchzuführen. 
Die Gesamthöhe des Hauses verändert sich hierbei von 4,18 m nur unwesentlich auf 
4,96 m aufgrund der geänderten Dachneigung von 18°.  
Mit genehmigten Antrag vom 27.01.2023 wurde eine Dachhöhe von 7,57 m genehmigt.  
 
An der südlichen Seite des Gebäudes wird anstatt einer Aufstockung nun ein Anbau mit 
den Außenmaßen 5,84 x 5,07 m geplant.  
 
Da das bestehende Gebäude den Grenzabstand zur Flurnummer 687/3 der Gemarkung 
Hohenfels nicht einhalten kann wird im Zuge der Antragstellung eine Abweichung von 
den Bauordnungsrechtlichen Vorschriften hinsichtlich des Abstandsflächenrechts gestellt. 
Die Abweichung wird damit begründet, dass schon beim Bau des Gebäudes im Jahre 
1969 der Grenzabstand von 3 m zur genannten Flurnummer nicht eingehalten wurde. 
Darüber hinaus ist der Nachbar der Eigentümer der Fl.-Nr. 687/3 und somit auch 
Bauherr. 
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Eine Beeinträchtigung ist weder hinsichtlich der Belichtung, Belüftung noch der 
Besonnung zu erwarten.  
 
Nach Durchsicht der Unterlagen ist die Erschließung des Grundstücks gesichert, da sich 
hier bereits ein bestehendes Wohngebäude befindet.  
 
Das Bauvorhaben befindet sich innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
des Marktes Hohenfels und unterliegt der Baugenehmigungspflicht nach Art. 55 ff BayBO 
i. V. m § 34 BauGB. Das Gebiet ist laut Flächennutzungsplan des Marktes Hohenfels als 
Dorfgebiet (MD) ausgewiesen.  
Darüber hinaus wird auf die bestehende Gestaltungssatzung des Marktes Hohenfels 
verwiesen.  
 
Die angrenzenden Nachbarn haben Ihr Einvernehmen erteilt.  
 
Nach Meinung der Verwaltung ist das o.g. Vorhaben städtebaulich vertretbar und könnte 
somit gewährt werden.   
 
Ein Marktgemeinderat verweist nochmals auf die bestehende Gestaltungssatzung. Hierzu 
soll die Dachfarbe als rot vermerkt werden.   
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat befürwortet den Antrag hinsichtlich des Anbaus und der 
energetischen Sanierung eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung auf dem 
Grundstück mit der Fl.-Nr. 21 der Gemarkung Hohenfels. Auf die Einhaltung der 
Sanierungssatzung des Marktes Hohenfels wird bestanden. 
 
1.2 Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage in Hitzendorf 

 
Bauvorhaben: Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage 
Antragsteller:           Spangler Stefan und Melissa, Wiesengrund 2, 92363 Kemnathen 
Bauort:           nähe Hitzendorf 11, 92366 Hohenfels 
Gemarkung/Fl.-Nr.: Raitenbuch/Fl.-Nr. 988    
 
Antragsbeschreibung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 gegen 0 
Stimmen 
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Die Antragsteller beabsichtigen den Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit 
Doppelgarage auf dem Grundstück mit der FlNr. 988 der Gemarkung Raitenbuch. Sowohl 
das geplante Wohnhaus wie auch die dazugehörige Garage sollen als Satteldach mit 
einer Dachneigung von 24° ausgeführt werden. Darüber hinaus ist geplant das 
Wohnhaus in der Bauweise E+I mit einer Gesamthöhe von 8,498 m auszuführen. Die 
dazugehörige Garage soll mit einer Gesamthöhe von 4,395 m umsetzt werden.   
Die Dacheindeckung erfolgt für beide Objekte mit einer roten Dachpfannenfarbe.  
 
Hinsichtlich der benötigten Erschließung wurde seitens der Verwaltung der 
Wasserzweckverband angefragt der folgende Rückmeldung gegeben hat: 
Das Grundstück Hitzendorf 11 gilt beim Wasserzweckverband als erschlossen. 
Rein theoretisch kann das neu zu errichtende Gebäude über das bestehende Wohnhaus 
versorgt werden. 
Dies wäre für den Anschlussnehmer die günstigste Lösung, da nach dem bestehenden 
Wasserzähler die Verlegung den Eigentümern obliegt. 
Nachteil hierbei ist, dass zukünftig seitens des ZV kein zweiter Wasserzähler installiert 
werden kann, da nach der DIN 1988 grundsätzlich jeder Zähler von der Hauptleitung 
absperrbar sein muss. 
Sollte das bestehende Grundstück geteilt werden, wäre es sinnvoll einen eigenen 
Anschluss für das neu zu errichtende Gebäude zu erstellen. 
Hierzu müsste der Grundstückseigentümer einen Antrag auf einen sog. Zweitanschluss 
stellen. Die Kosten hierfür sind bis zum Anschlusspunkt in der Straße vom 
Anschlussnehmer zu tragen. 
 
Sollte das Grundstück bereits im Vorfeld abgemarkt werden, sind die Kosten für einen 
eigenen Anschluss ebenfalls vom Bauwerber zu tragen, da das neu gebildete Grundstück 
an keiner Versorgungleitung anliegt. 
Zusätzlich ist eine Dienstbarkeit zu Gunsten des dienenden Grundstückes erforderlich. 
 
Die Abwasserleitung ist analog zur Wasserleitung zu betrachten. Auch hier wären 
eventuelle Kosten dem Antragsteller in Rechnung zu stellen. 
Eine entsprechende Dienstbarkeit hinsichtlich der Abwasserleitung ist zu Gunsten des 
dienenden Grundstücks unerlässlich.  
 
Das Bauvorhaben befindet sich innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
des Marktes Hohenfels und unterliegt der Baugenehmigungspflicht nach Art. 55 ff BayBO 
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i. V. m § 34 BauGB. Das Gebiet ist laut Flächennutzungsplan des Marktes Hohenfels 
dem allgemeinen Dorfgebiet (MD) zuzuordnen. 
 
Die angrenzenden Nachbarn haben Ihr Einvernehmen erteilt.  
 
Nach Meinung der Verwaltung ist das o.g. Vorhaben städtebaulich vertretbar und könnte 
somit gewährt werden.   
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat befürwortet den Antrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit 
Doppelgarage auf dem Grundstück mit der Fl.-Nr. 988 der Gemarkung Raitenbuch. 
Ferner hat der Bauherr bei Bedarf die erforderlichen Erschließungskosten für die Wasser- 
und Abwasserleitung zu leisten. Die erforderlichen Dienstbarkeiten sind wie im Vortrag 
beschrieben zwingend zu berücksichtigen. 
 
1.3 Errichtung eines Laufhofs mit Futtertisch und überdachter Liegefläche, 

Errichtung eines Abkalbebereichs in Holzheim 
 

Bauvorhaben: Errichtung eines Laufhofs mit Futtertisch und überdachter  
                      Liegefläche, Errichtung eines Abkalbebereichs 
Antragsteller:            Hr. Markus Stiegler, Holzheim 1, 92366 Hohenfels  
Bauort:            nähe Holzheim 1, 92366 Hohenfels 
Gemarkung/Fl.-Nr.: Markstetten/Fl.-Nr. 1701    
 
Antragsbeschreibung: 
Der Antragsteller beabsichtigt im Anschluss an seine bestehende Stallung die Errichtung 
eines Laufhofs mit Futtertisch und einer überdachten Liegefläche zu errichten. Darüber 
hinaus wird der Bau eines Abkalbebereichs geplant.  
 
Die Zulässigkeit richtet sich nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Danach kann ein Vorhaben 
im Außenbereich zugelassen werden, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, 
die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche 
einnimmt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 gegen 0 
Stimmen 
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Wie eingangs angeführt handelt es sich bei den geplanten Vorhaben um eine 
Erweiterung der bestehenden Stallung. Somit kann dies als untergeordnetes Vorhaben in 
Bezug auf das Grundstück gewertet werden.  
 
Darüber hinaus wurde nach Rücksprache mit dem Bauherrn der Verwaltung bestätigt, 
dass dieser Vollerwerbslandwirt ist.  
Das Vorhaben kann somit einem landwirtschaftlichen Betrieb zugeordnet werden und gilt 
deshalb als privilegiert.  
 
Da das Gebäude in gleicher Funktion bereits bestand gilt die Erschließung als gesichert.  
 
Die angrenzenden Nachbarn haben zum großen Teil das Einvernehmen erteilt. 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat befürwortet den Antrag hinsichtlich der Errichtung eines Laufhofs 
mit Futtertisch und überdachter Liegefläche sowie der Errichtung eines Abkalbebereichs 
auf dem Grundstück mit der Fl.-Nr. 1701 der Gemarkung Markstetten. 
 
1.4 Errichtung einer landwirtschaftlichen Rundbogenhalle am Gmaisberg 

 
Bauvorhaben: Errichtung einer landwirtschaftlichen Rundbogenhalle 
Antragsteller:            Hr. Reinhard Koller, Am Gmaisberg 29, 92366 Hohenfels  
Bauort:            Am Gmaisberg 29, 92366 Hohenfels 
Gemarkung/Fl.-Nr.: Hohenfels/Fl.-Nr. 837 
 
Antragsbeschreibung: 
Seitens des Bauherrn wird die Errichtung einer landwirtschaftlichen Rundbogenhalle 
beantragt. Nach den vorliegenden Unterlagen soll die Rundbogenhalle mit einer Länge 
von 20,00 m und einer Breite von 9,30m aufgestellt werden. Die Höhe wird mit 4,50 m 
angegeben.  
 
Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und die unter des  
§ 35 Abs. 1 Nr. 1-8 BauGB angegebenen Aufzählungen abschließend eingehalten 
werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 gegen 0 
Stimmen 
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Nach Rücksprache mit dem Planer des Antragstellers wird beabsichtigt in die 
Rundbogenhalle Maschinen sowie benötigte Materialien für die angrenzende 
Landwirtschaft zu lagern. 
 
Das Landratsamt hat das Amt für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten hinsichtlich einer 
möglichen landwirtschaftlichen Betätigung angefragt. Hierzu wurde eine Ablehnende 
Stellungnahme der Fachbehörde erteilt, mit der Begründung, dass die geplante 
Rundbogenhalle keine dienende Funktion einnimmt. Ferner ist der Antragsteller auch 
nicht als Haupterwerbslandwirt eingetragen. Eine Privilegierung des Vorhabens ist somit 
nicht erkennbar und kann somit auch nicht erfolgen.  
 
Im Übrigen könnte die beantragte landwirtschaftliche Rundbogenhalle als sonstiges 
Vorhaben im Einzelfall zugelassen werden, wenn die Ausführung oder Benutzung 
öffentlichen Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist (§ 35 Abs. 2 
BauGB).  
Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere vor, wenn das Vorhaben 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes, des 
Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert 
beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet (§ 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB).  
 
Hier gilt festzuhalten, dass sich das Vorhaben im Landschaftsschutzgebiet befindet. Die 
Belange des Naturschutzes sind von der unteren Naturschutzbehörde zu überprüfen.  
 
Die Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes ist im Einzelfall zu beurteilen. Eine 
vorläufige Einschätzung lässt jedoch vermuten, dass sich das Vorhaben nicht in die 
Eigenart der näheren Umgebung einfügt.  
 
Die angrenzenden Nachbarn haben Ihr Einvernehmen erteilt. 
 
1.Bürgermeister Graf merkt hier an, dass die Rundbogenhalle bereits ohne Genehmigung 
aufgebaut wurde und daraufhin der Abbau vom Landratsamt angeordnet worden ist.  
Ferner wird aus dem Gremium angefragt, ob eine normale Halle genehmigungsfähig 
wäre. Dies müsste laut 1.Bürgermeister Graf im Einzelfall beurteilt werden. Jedoch gilt es 
festzuhalten, dass sich auch dieses Vorhaben im Außenbereich befinden würde. 
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Im Übrigen soll nochmals ein Hinweis im Mitteilungsblatt eingestellt werden, dass 
kritische Bauanträge im Vorfeld mit der Verwaltung abzuklären sind um eventuelle 
Gebühren zu vermeiden.  
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat befürwortet den Antrag hinsichtlich der Errichtung einer 
landwirtschaftlichen Rundbogenhalle auf dem Grundstück mit der Fl.-Nr. 837 der 
Gemarkung Hohenfels.  
 

1.5 Neubau eines Schleuderbetonmastens mit Outdoor-Technik in Markstetten 
 

Bauvorhaben: Neubau eines Schleuderbetonmasten H=34,98 mit Outdoor-Technik 
Antragsteller:            ATC Germany Holdings GmbH, Gneisenaustraße 15, 80992 
                                München 
Bauort:            Fronleite 
Gemarkung/Fl.-Nr.: Markstetten / Fl.-Nr. 206 
 
Antragsbeschreibung: 
Das Baugrundstück befindet sich im Außenbereich. Die Errichtung von Mobilfunkanlagen 
die der Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen dienen sind im 
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB privilegiert zulässig.  
 
Ein geeigneter Innenbereichsstandort steht nach derzeitiger Einschätzung aus 
tatsächlichen bzw. rechtlichen Gründen nicht zur Verfügung.  
Der Bauherr kann nach Meinung der Verwaltung keinen funktechnisch gleichwertigen 
Alternativstandort im Innenbereich zugemutet werden, sodass ein sonstiges Vorhaben im 
Außenbereich im Sinne des § 35 Abs. 2 BauGB hier nicht angewendet werden kann und 
somit der Tatbestand einer Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB anzuwenden ist.  
 
Die Bautechnische und Brandschutztechnische Prüfung wird vom Landratsamt Neumarkt 
durchgeführt.  
 
Eine Rückbau-Verpflichtungserklärung der ATC-Germany Holdings GmbH gemäß § 35 
Abs. 5 BauGB gegenüber der Bauaufsichtsbehörde wurde bei dauerhafter Aufgabe der 
zulässigen Nutzung den Antragsunterlagen beigefügt. 
 

 
 
 
 
 
0 gegen 14 
Stimmen 
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Nach Durchsicht der Unterlagen befindet sich der geplante Standort des 
Mobilfunkmasten auf einem Biotop. Seitens der Verwaltung des Marktes Hohenfels wird 
die untere Naturschutzbehörde darauf hingewiesen und um eine nochmalige Überprüfung 
gebeten.  
Ferner kann festgehalten werden, dass eine Verlegung der Stromleitung teilweise über 
Privat- und Gemeindegrund verlaufen würde. Eine genaue Trassenverlegung der 
Stromleitung ist dem Markt Hohenfels derzeit nicht bekannt.  
 
Darüber hinaus wird festgestellt, dass die Befahrung des Baugrundstücks über eine 
Gemeindestraße erfolgen soll, die auf 7,5 t beschränkt ist. Demzufolge ist vor 
Durchführung der Arbeiten eine Beweissicherung der Straße durch die ausführende 
Firma zu veranlassen und der Marktverwaltung vorzulegen.   
 
Aus dem Gremium wird angefragt, wie weit die Entfernung des Funkmastes zur örtlichen 
Bebauung betragen würde. Nach Einschätzung des Bürgermeisters müssten dies ca.  
300 Meter sein.  
Ferner erläutert 1.Bürgermeister Graf die Entstehung des derzeitigen Standorts des 
Mobilfunkmasten und schlägt vor, dass der Mobilfunkanbieter an den gemeindlichen 
Sendemasten anschließen kann.    
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat befürwortet den Antrag zum Neubau eines Schleuderbetonmasten 
H=34,98 m mit Outdoor-Technik auf dem Grundstück mit der Fl.-Nr. 206, Gem. 
Markstetten. Auf die im Vortrag genannten naturschutzrechtlichen Belange, sowie auf die 
genannte Tonnagebeschränkung wird verwiesen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 gegen 0 
Stimmen 

 

2 

 

Baugebiet Stetten „Winkel“ 

und „Winterberg“ 

 
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), in der zurzeit 
gültigen Fassung zur Änderung des Flächennutzungsplans des Marktes Hohenfels 
im Ortsteil Stetten 
 
Hierzu stellt Herr Reich vom IB Wöhrmann aus Hagelstadt zunächst die ausgearbeiteten 
Vorschläge vor und beantwortet in diesem Zusammenhang auch die Fragen aus dem  
Gremium. 
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Im Bezug darauf wird erfragt ob eine unterirdische Verlegung der Freileitung sinnvoll ist 
bzw. wie sich hier die Kosten verhalten würden.  
Laut 1. Bürgermeister Graf liegen die Kosten für eine unterirdische Verlegung der 
Stromleitung bei ca. 50.000 € pro Baugebiet. Nach einer vorläufigen Berechnung würde 
sich diese aufgrund eines sich darauf ergebenen größeren Baugebiets monetär lohnen.  
Darüber hinaus wird angefragt, was nichtstörende Betriebe sind die im Mischgebiet 
zugelassen werden könnten. Dies soll laut 1. Bürgermeister Graf in einer der nächsten 
Sitzungen festgelegt werden.  
Im Übrigen wird angemerkt, dass die geplante Fahrbahnbreite mit 9 m und eine geplante 
Parkfläche von insgesamt 230 m² recht groß bemessen ist, was zu entsprechend hohen 
Kosten für das Baugebiet führen würde die nur teilweise umgelegt werden könnten. 
Deshalb wird angeregt die eingezeichneten Größen zu überdenken.  
Nach einer Anfrage bezüglich der benötigten Ausgleichsflächen erläutert Hr. Reich, dass 
für das Wohngebiet ca. 35 % und für das Mischgebiet ca. 40 % von der Gesamtfläche 
benötigt werden.  
Ferner wird angefragt, ob eine einfache Deckblattänderung für die Änderung des 
Flächennutzungsplans ausreichen würde. Nach Auskunft des Planers wurde dies so mit 
den zuständigen Stellen des Landratsamtes besprochen.  
Abschließend wird sich hinsichtlich der bestehenden Zufahrtswege zu den Baugebieten 
erkundigt und erfragt ob diese angepasst werden müssten. Hierzu erläutert 1. 
Bürgermeister Graf, dass eine Anpassung der Zufahrten im Zuge der 
Baugebietsausweisung erfolgen wird.   
 
 
Beschluss: 
Nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch, wird die Aufstellung zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes des Marktes Hohenfels im Ortsteil Stetten beschlossen. Ziel des 
Verfahrens ist die Änderung, Widmung und Darstellung der Flächen in WA, MI, MD und 
GE. Der räumliche Geltungsbereich der Änderung ist aus der nachfolgenden 
Übersichtskarte ersichtlich und umfasst die Flurnummern 73, 73/1, 751, 769, 772, 776, 
776/1, 778, 780, 780/3, 784, 786, 805 und 807 der Gemarkung Raitenbuch. 
Der Marktrat erteilt hierzu das gemeindliche Einvernehmen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 gegen 0 
Stimmen 
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Bebauungsplan Winkel - Aufstellungsbeschluss 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat Hohenfels beschließt die Aufstellung eines qualifizierten 
Bebauungsplans mit Grünordnungsplan gemäß § 30 BauGB für das Gebiet „Winkel“ auf 
Grundlage des Vorentwurfs in der Fassung vom 14.03.2023.  
Das im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Winkel“ liegende Grundstück mit der Fl.-
Nr. 807 der Gemarkung Raitenbuch wird als Mischgebiet (MI) festgesetzt. Der 
diesbezügliche Vorentwurf in der Fassung vom 14.03.2023 wird gebilligt. Die 
Variantenfestlegung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt durch das Gremium  
 
 
Bebauungsplan Winterberg – Aufstellungsbeschluss 

Beschluss: 
Der Marktgemeinderat Hohenfels beschließt die Aufstellung eines qualifizierten 
Bebauungsplans mit Grünordnungsplan gemäß § 30 BauGB für das Gebiet „Winterberg“ 
auf Grundlage des Vorentwurfs in der Fassung vom 14.03.2023. 
Das im Geltungsbereich des Bebauungsplans Winterberg liegende Grundstück mit der 
Fl.- Nr. 751 der Gemarkung Raitenbuch wird als allgemeines Wohngebiet (WA) 
festgesetzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 gegen 0 
Stimmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 gegen 0 
Stimmen 
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3 

 

PV Freiflächenanlagen 

 
Beschluss zur Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes „PV-
Freiflächenanlagen“ gem. § 5 Abs. 2 b BauGB für den Markt Hohenfels 
 
Antragsbeschreibung:  
Um die Flächen im Gemeindegebiet für zukünftige PV-Freiflächenanlagen festzulegen zu 
können, soll ein Teilflächennutzungsplan erstellt werden. Die Gemeinde hat dann die 
Möglichkeit Flächen für zukünftige Anlagen festzulegen und z.B. Kriterien wie 
Einsehbarkeit / Landschaftsbild, Bonität der Ackerflächen etc. einzuarbeiten. 
Regelmäßige Anfragen von Investoren und Grundstückseigentümern und zukünftige 
Vorgaben durch den Gesetzgeber machen dies erforderlich. 
 
Es wird angefragt, ob der Marktrat bei der Bestimmung von Flächen für PV-Anlagen 
beteiligt wird, oder ob diese von einem Planungsbüro vorgegeben werden. Hierzu wird 
erläutert, dass der Marktrat in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro die Flächen in 
einem Flächennutzungsplan vorgeben wird. Die Genehmigung des 
Flächennutzungsplans erfolgt anschließend durch das Landratsamt Neumarkt i.d. OPf.  
 
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB  
Der Marktgemeinderat Hohenfels beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung 
des sachlichen Teilflächennutzungsplanes „PV-Freiflächenanlagen“. 
Ziel des sachlichen Teilflächennutzungsplans „PV-Freifläche“ ist es, für die 
Photovoltaiknutzung gut geeignete Flächen im Gemeindegebiet als Sonderbauflächen 
„PV-Freiflächenanlagen“ auszuweisen und für den übrigen Außenbereich des 
Gemeindegebietes Hohenfels die Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB zu 
begründen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich des sachlichen Teilflächennutzungsplanes „PV-
Freiflächenanlagen“ erstreckt sich auf den gesamten Außenbereich des 
Gemeindegebietes im Sinne des § 35 BauGB. 
 
Der Beschluss über die Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes „PV-
Freiflächenanlagen“ ist ortsüblich sowie auf der Homepage des Marktes Hohenfels 
bekanntzumachen (§ 2 Abs. 1 BauGB). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 gegen 0 
Stimmen 

  MR Bossle und Birgmeier verlassen um 21:15 Uhr den Sitzungssaal  
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4  Vergabebekanntmachungen 4.1 Stromaggregate mit Zubehör - Der Auftrag für die Lieferung für drei Aggregate und 
Kraftstoffcontainer wurde an die Fa. Beutlhauser erteilt. Die Fa. Elektron wurde mit der 
Lieferung der drei Gummischlauchleitungen zur Direkteinspeisung beauftragt.  
 
4.2 Kleinprojekt „Kneippanlage“   -  GALA-Bauarbeiten. Die Fa. Anton Graf Bau 
GmbH in Hohenfels wurde mit der Ausführung der GALA-Bauarbeiten (Abbruch-, Beton- 
sowie Betonwerk- und Natursteinarbeiten) beauftragt. Die Beauftragung der 
Schlosserarbeiten erfolgte an die Fa. Metallbau Gehr in Hochdorf/ Duggendorf. Der 
Auftrag für die Holzauflagen der Sitzquader erfolgt als Direktauftrag an die Fa. Böhm in 
Ammelacker. 
 
4.3 Kleinprojekt „Holzspielschiff“ -  Spielgerät. Die Fa. Blaser in Berching wurde mit 
der Lieferung des Holzspielschiffs beauftragt´. Die Erdarbeiten und der Fallschutz sowie 
die Mithilfe bei der Montage erfolgen soweit möglich durch den Bauhof. 
 
4.4 Anlagevermögen und Globalberechnung – Der Auftrag für die Erfassung des 
Anlagevermögens und die Erstellung einer Globalberechnung für die Abwasseranlage 
wurde der Kommunalberatung Dr. Schulte / Röder in Veitshöchheim erteilt. 
 

 

5 

 

Bauhof / Kläranlage 

 
MR Bossle betritt um 21:18 Uhr den Sitzungssaal 
 
Konzeptvorstellung Kläranlage, Wertstoffhof, Salzlager, Bauhof 
 
Im Rahmen der Sanierung / des Ausbaus der Kreisstraße NM 33 soll die Zufahrtsituation 
zum Wertstoffhof und zum Klärwerk verbessert werden.  Zudem stellt der im Bereich der 
Klärwerkszufahrt befindliche Wertstoffhof eine Gefahrenquelle nicht nur beim Ausfahren 
dar, sondern vor allem auch durch einen Bauzaun behelfsmäßig abgetrennten, aber doch 
regelmäßig ungesicherten Zugang zu den Klärbecken. 
Ebenso führt die Zufahrt zu den Salzsilos (Anlieferung und Zufahrt 
Winterdienstfahrzeuge) und zum rückwärtigen Teil des Klärwerks (hier für Klärschlamm – 
und Rechengut- / Sandabtransport) über einen nicht befestigten Schotterweg mit einer 
unbefriedigenden Einmündungssituation im Kreuzungsbereich.  
Aber auch die begrenzte Salzlagermenge führt zu regelmäßigen Kapazitäts- und 
Dispositionsproblemen. Zudem erfüllt die derzeitige Situation im gemeindlichen Bauhof 
nicht die Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung. 
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Zukünftige Ersatzanschaffungen im Bereich Feuerwehr-Fuhrpark und das begrenzte 
Platzangebot nicht nur in der Fahrzeughalle bedingen dies ebenso. Eine anstehende 
Ersatzbeschaffung des betagten Einsatzleitfahrzeuges Florian 11/1 (VW Bus) hat diese 
Thematik bereits kürzlich zu Tage geführt.  
Mit der Auslagerung des Bauhofes und des Salzlagers in der Halle in der Schneidergasse 
könnte nicht nur der dem Platzbedarf der Feuerwehr Rechnung getragen werden. Auch 
für die Beschaffungen im Rahmen des Katastrophenschutzes und andere im Schloss-
Stadel eingelagerte Utensilien, Maschinen und Geräte, Salzbehälter, Bühne u. dgl. kann 
hier Platz zur Verfügung gestellt werden. Die Zufahrt zum Schloss-Stadel führt zudem 
über Privatgrund und ist nicht für eine regelmäßige Befahrung geeignet. 
In diesem Zusammenhang kann durchaus Platz auch für Vereinsbedarf frei werden. 
Demzufolge könnte ein Ersatzneubau am Sportplatz Siedafür kleiner und kostengünstiger 
ausfallen. 
Da das Platzangebot am vorhandenen Areal „Klärwerk“ gegeben ist, kein Anwohner 
belästigt wird und auch zukünftig durch den Wegfall des Schönungsteichs sogar eine 
weitere Fläche zur Verfügung stehen kann, sind hier keinerlei Kosten für den 
Grunderwerb erforderlich. Die entstehenden Dachflächen lassen darüber hinaus den 
weiteren Ausbau der PV-Anlage zu. 
Die Zusammenführung der Bereiche Klärwerk, Bauhof, Salzlager und Wertstoffhof bieten 
auch hinsichtlich des Arbeitsablaufs personaltechnische Vorteile. 
 
MR Birgmeier betritt um 21:25 Uhr den Sitzungssaal 
 
Ferner stellt 1. Bürgermeister Graf das von Ihm erstellte Konzept für das Areal bei der 
Kläranlage/Wertstoffhof vor und erläutert, dass es aufgrund der geringen Komplexität des 
Vorhabens sinnvoll wäre eine Funktionsausschreibung zu veranlassen. Diese könnte 
durch ein ausgewähltes Ingenieurbüro erstellt werden.  
Nach weiteren Fragen hinsichtlich der Parkplätze für Mitarbeiter und Besucher, einer 
möglichen Holzbauweise des Objekts, des Aufstellorts des erworbenen Aggregats und 
der grundsätzlichen Notwendigkeit einer Salzhalle Notwendigkeit soll hinsichtlich des 
weiteren Vorgehens eine Ortsbegehung mit dem Marktgemeinderat erfolgen.  
 

 

6 

 

Kommunaler Wohnungsbau 

 
Beschluss zur Beschaffung der Küchen 
 
Vortrag: 
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 Im Zuge des Innenausbaus stellt sich die Frage, ob die Wohnungen seitens des Marktes 
Hohenfels mit Küchen ausgestattet werden sollen. Die Regierung würde die Beschaffung 
bei Kosten von 4.000,00 € je Küchenzeile mit 30% fördern. Dies wurde zuletzt auch diese 
Woche noch durch Frau Baudirektorin Niegl dem Bürgermeister auf seine Rückfrage hin 
bestätigt. Frau Niegl empfiehlt 10 gleiche einfache Küchenzeilen mit freistehendem 
Kühlschrank, Herd und Backofen anzuschaffen. Ein Platz für eine Spülmaschine soll 
vorgesehen werden. Die Küche könne dann vom Mieter individuell ergänzt werden. Die 
Verwaltung würde eine Anschaffung befürworten, da dies bei Aus- und Einzug zukünftig 
einfacher zu handhaben ist. Beschädigungen beim Aus-und Einbau werden vermieden 
und eine Entsorgung fremder Möbel, welche oftmals zurückgelassen werden, zu Lasten 
der Gemeinde erübrigen sich ebenfalls. 
 
Beschluss:   
Der Marktrat beschließt die Verwaltung mit der Angebotseinholung im Rahmen einer 
Funktionalausschreibung zu beauftragen. Die Angebote sollen vornehmlich bei 
einheimischen Firmen angefordert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 gegen 0 
Stimmen 
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Verordnungen 

 
Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten und 
ähnlichen Veranstaltungen in Hohenfels im Jahr 2023 
 
Vortrag: 
Für das Jahr 2023 ist eine Verordnung zur Offenhaltung von Verkaufsstellen zu erlassen.  
Die Verordnung für verkaufsoffene Sonntage vom 26.11.1997 ist veraltet und entspricht 
nicht mehr den Tatsachen. 
 
Beschluss: 
Aufgrund § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Ladenschluss (LadSchlG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744), zuletzt geändert durch 
Art. 430 der Zehnten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. August 2015 (BGBl. 
1 S. 1474), i. V. m. § 11 der Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass von 
Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung – DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBl. S 22), 
die zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 12. Juni 2018 (GVBl. S. 391) geändert worden 
ist, erlässt der Markt Hohenfels folgende 
 
 

Verordnung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 gegen 0 
Stimmen 
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über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten und ähnlichen 

Veranstaltungen in Hohenfels im Jahr 2023 
 

§ 1 
 

Abweichen von den Vorschriften des § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über den 
Ladenschluss dürfen in der Marktgemeinde Hohenfels Verkaufsstellen anlässlich 
 

a) des „Bürgerfestes“ 
am Sonntag, den 09. Juli 2023, von 13 Uhr bis 18 Uhr 

 
geöffnet sein. 
 

§ 2 
 

Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage, die Vorschriften 
des § 17 des Ladenschlussgesetzes, die Bestimmungen der Arbeitszeitverordnung, des 
Manteltarifvertrages für die Arbeitnehmer im Einzelhandel in Bayern, das 
Jugendarbeitsschutzgesetz und des Mutterschutzgesetzes sind zu beachten. 
 

§ 3 
 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, gleichzeitig tritt die 
Verordnung vom 26.11.1997 außer Kraft. 
 
 
Der Marktgemeinderat stimmt der Verordnung zu. 
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Schöffenwahl 2023 

 
Beschlussfassung zur Aufstellung der Vorschlagsliste zur Schöffenwahl für die 

Amtsperiode 2024-2028  

 
Vortrag:  
Im Jahr 2023 werden wieder neue Schöffen (Erwachsene) für die Amtsperiode 2024 - 
2028 gewählt.  
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Zuletzt wurde Frau Klaudia Laßleben für die Amtsperiode 2019 - 2023 vorgeschlagen und 
dann auch gewählt.  
 
Es liegen dem Markt Hohenfels zwei Bewerbungsbögen zur Aufnahme in die 
Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 2023 vor. 
 
Herr Karl Helmut, OT Raitenbuch und Frau Susanne Feuerer, Großbissendorf, haben 
sich freiwillig für die Vorschlagsliste gemeldet.  
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt Herrn Helmut Karl und Frau Susanne Feuerer für die 
Schöffenwahl 2023 vorzuschlagen. 
Die Vorschlagslisten sind laut Schöffenbekanntmachung zu jedermanns Einsicht 
aufzulegen und der Zeitpunkt der Auflegung wird vorher öffentlich bekannt gemacht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 gegen 0 
Stimmen 
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Informationen, Wünsche und 

Anträge 

 
9.1 Tagespflege - Antrag fristgerecht eingereicht 
9.2 Friedhof Hohenfels - Wegebau beginnt noch diese Woche 
9.3 Mit Manövern der US-Army ist bis einschließlich Juni wieder vermehrt zu rechnen. 
9.4 Im Schießstättweg hat der Wasserzweckverband mit der Erneuerung der 
Wasserleitung begonnen. 

 

  Sitzungsende: 21:50 Uhr  

 
 
gez. Wieczorek   gez. Christian Graf 
Schriftführer    1. Bürgermeister 


